
In der Senatssitzung am 22. Dezember 2022 im Umlauf beschlossene Fassung 

 

 

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
 
Der Senator für Inneres 
 

Stand: 22.12.2022 
 
 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 22. Dezember 2022  
im Umlaufverfahren 

 
Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens 

„Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Platanen am Neustädter Deich“ 
 
 
A. Problem 
I. Am 24. Oktober 2022 wurde dem Landeswahlleiter gemäß § 10 Abs. 1 des Ge-

setzes über das Verfahren beim Volksentscheid (BremVEG) ein Antrag auf Zu-
lassung eines Volksbegehrens mit dem Titel „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz 
der Platanen am Neustädter Deich“ (Anlage 1) übergeben. 

 
 Der Landeswahlleiter hat mit dem als Anlage 2 beigefügten Schreiben vom 

27. Oktober 2022 den Zulassungsantrag gemäß § 10 Abs. 6 BremVEG an den 
Senat weitergeleitet und mitgeteilt, dass der Antrag auf Zulassung des Volksbe-
gehrens nach seiner Überprüfung von 11.989 bestätigten Unterschriften auf ins-
gesamt 3.603 Unterschriftsbogen unterzeichnet worden sei und dem Zulassungs-
antrag darüber hinaus 2.242 Unterschriftsbogen mit noch ungeprüften Unter-
schriften beigefügt waren. 

 
II. Über den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens hat nach § 12 Abs. 1 Brem-

VEG der Senat zu entscheiden; entscheidet der Senat vorbehaltlich des Absatzes 
2 nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrages beim Landes-
wahlleiter, so gilt der Antrag als zugelassen. Hält der Senat die gesetzlichen Vo-
raussetzungen für die Zulassung nicht für gegeben, so führt er gemäß § 12 Abs. 
2 BremVEG eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs darüber herbei (Artikel 
140 BremLV). Der Senat hat nach § 12 Abs. 3 BremVEG seine Entscheidung 
unverzüglich der Vertrauensperson mitzuteilen.  

 
 

Lehnt der Senat nicht bis zum 24. Dezember 2022 den Zulassungsantrag ab, 
folgt die Bekanntmachung der Zulassung des Volksbegehrens durch den Lan-
deswahlleiter (§ 13 BremVEG), sodann könnte die Initiative bis zu drei Monate 
nach der Bekanntmachung Unterstützungsunterschriften sammeln und bei der 
Gemeindebehörde einreichen (§ 18 Abs. 1 BremVEG); die Gemeindebehörden 
haben die eingereichten Unterschriften sodann nach Maßgabe des § 18 Abs. 4 
BremVEG zügig zu prüfen und leiten das Ergebnis ihrer Prüfung mit den Unter-
schriftsbogen unverzüglich an den Landeswahlleiter weiter, der sodann den Lan-
deswahlausschuss einberuft, der  festzustellen hat, ob das Volksbegehren wirk-
sam zustande gekommen ist. Ist das Volksbegehren zustande gekommen, so hat 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=140
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der Senat binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung des Ergebnisses den dem 
Volksbegehren zugrundeliegenden Gesetzentwurf mit seiner Stellungnahme der 
Bürgerschaft zuzuleiten (§ 21 Abs. 1 S. 1 BremVEG). Sodann muss die Bürger-
schaft über den Gesetzentwurf binnen vier Monaten nach dessen Eingang ent-
scheiden. Nimmt die Bürgerschaft den Gesetzentwurf binnen vier Monaten seit 
dessen Eingang nicht unverändert an oder entscheidet nicht darüber, können die 
Vertrauenspersonen innerhalb eines Monats einen Antrag auf Durchführung ei-
nes Volksentscheides stellen (§ 21 BremVEG), der dann wiederum vier Monate  
später an dem folgenden Sonntag oder gesetzlichen Feiertag stattfindet; liegt die-
ser Termin in einem Zeitraum von fünf Monaten vor oder einem Monat nach einer 
Wahl zur Bürgerschaft, so findet der Volksentscheid am Tag dieser Wahl statt, 
wenn die Antragsteller dies beantragen (§ 2 I BremVEG). 

 
 Um eine Verbindung der Bürgerschaftswahl mit der Durchführung eines etwaigen 

Volksentscheides herzustellen, müsste der letztgenannte Antrag der Vertrauens-
personen spätestens am 10. Februar 2023 gestellt werden, das gesamte vorge-
nannte Verfahren der Sammlung und Prüfung der Unterschriften sowie alle Ent-
scheidungen des Landeswahlausschusses und der Bürgerschaft zuvor innerhalb 
von ca. sieben Wochen erfolgen. Danach wäre auch ohne Anrufung des Staats-
gerichtshofes eine Verbindung von Volksentscheid und Bürgerschaftswahl zwar 
theoretisch nicht gänzlich ausgeschlossen, aber ausgesprochen unwahrschein-
lich.    

 
 Mit Beschluss vom 08. November 2022 hat der Senat den Antrag auf Zulassung 

des Volksbegehrens an die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Wohnungsbau zur Prüfung des Antrags und Vorlage einer Se-
natsvorlage über das Prüfergebnis bis zum 20. Dezember 2022 an den Senat 
unter Beteiligung der Senatorin für Justiz und Verfassung sowie der Senatskanz-
lei überwiesen. Anschließend wurde zwischen der Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau und dem Senator für In-
neres die Vereinbarung getroffen, eine gemeinsame Vorlage zu erstellen. 

 
 
III. In formeller Hinsicht bestehen für einen Antrag auf Zulassung eines Volksbegeh-

rens auf Landesebene folgende Anforderungen: 
 
 Der Antrag muss nach § 10 Abs. 2 BremVEG 

1. im Falle des § 8 Abs. 1 BremVEG – also wenn das Volksbegehren auf Erlass, 
Aufhebung oder Änderung eines Gesetzes gerichtet ist – einen ausgearbei-
teten Gesetzentwurf enthalten, der durch Gründe erläutert ist, der den Best-
immungen des Art. 71 Abs. 2 BremLV entsprechen muss, soweit es sich um 
finanzwirksame Volksbegehren handelt, und der den Bestimmungen des 
Art. 125 Abs. 1 BremLV entsprechen muss, wenn durch ihn die Landesver-
fassung geändert werden soll, 

2. von mindestens fünftausend Stimmberechtigten persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, 
Geburtstag und Anschrift (Hauptwohnung) anzugeben. Jede Unterstützungs-
liste muß nach dem Muster der Anlage 1 zum Volksentscheidgesetz herge-

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVolksentG&p=8
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVolksentG&p=8&x=1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=71
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=71&x=2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=125
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=125&x=1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf
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stellt und das Stimmrecht der Unterzeichner durch eine Bestätigung nachge-
wiesen sein, die von der Gemeindebehörde unentgeltlich auf den Unterstüt-
zungslisten erteilt wird; 

3. eine Vertrauensperson und zwei stellvertretende Vertrauenspersonen benen-
nen, die stimmberechtigt sind. 

 
 Diese Voraussetzungen sind in Bezug auf den Zulassungsantrag erfüllt: 

- Das Volksbegehren ist auf Erlass eines Gesetzes gerichtet und der Antrag 
enthält einen ausgearbeiteten Gesetzentwurf nebst Begründung. 

- Der Antrag wurde von mindestens fünftausend Stimmberechtigten persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet. Die Unterschriften wurden auf Unterstüt-
zungslisten nach dem Muster der Anlage 1 zum Volksentscheidgesetz geleis-
tet und das Stimmrecht der Unterzeichner durch eine Bestätigung nachge-
wiesen, die von der Gemeindebehörde auf den Unterstützungslisten erteilt 
wurde. 

 Zwar erfolgte die vorliegende Unterschriftensammlung über einen ungewöhn-
lich langen Zeitraum – offenbar bereits seit 2018 –, allerdings ist im Bremi-
schen Volksentscheidgesetz keine Frist für die Sammlung der Unterschriften 
für den Zulassungsantrag vorgegeben, so dass insoweit die Dauer der Unter-
schriftensammlung einer Berücksichtigung der bestätigten Unterschriften für 
den Zulassungsantrag nicht entgegensteht. 

- In dem Antrag sind eine Vertrauensperson (Gunnar Christiansen) sowie zwei 
stellvertretende Vertrauenspersonen (Reinhard Lippelt und Inse Kempe) mit 
Wohnsitz in Bremen benannt. 

 
 
IV. In materieller Hinsicht ist gemäß § 9 S. 1 BremVEG ein Volksbegehren unzuläs-

sig 
1. über den laufenden Haushaltsplan, über Bezüge oder Entgelte öffentlich Be-

diensteter oder vergleichbarer Personen und über Steuern, Abgaben, Bei-
träge und Gebühren sowie über Einzelheiten solcher Gesetzesvorlagen (Art. 
70 Abs. 2 S. 1 BremLV). 

2. wenn der Gesetzentwurf  
a) mit der Landesverfassung, bei verfassungsändernden Gesetzen mit Arti-

kel 1 oder 20 BremLV, oder 
b) mit geltendem Bundesrecht unvereinbar ist, 

3. wenn der vorgelegte Gesetzentwurf bereits durch Volksentscheid abgelehnt 
und die Bürgerschaft inzwischen noch nicht neu gewählt worden ist (Artikel 
70 Abs. 1 letzter Satz BremLV). 

 
 Der vorgelegte Gesetzesentwurf bezweckt den Schutz der 136 Platanen am Neu-

städter Deich. 
- In § 1 des Gesetzesentwurfes werden die 136 Platanen am Neustädter Deich 

„mit künftigen Ersatz- und Ergänzungspflanzungen“ zum geschützten Land-
schaftsbestandteil im Sinne des § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes erklärt. 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=70
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=70&x=2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=20
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=70
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVerf&a=70&x=1
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- § 3 des Gesetzesentwurfes beinhaltet ein Entfernungs-, Zerstörungs-, Be-
schädigungsverbot der Platanen und ein Beeinträchtigungsverbot des Wei-
terbestandes der Platanen. 

- Nach § 6 des Gesetzesentwurfes kann die untere Naturschutzbehörde unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Befreiung von dem Verbot nach § 3 des 
Gesetzentwurfs gewähren. 

 
 Aus fachlicher Sicht der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtent-

wicklung und Wohnungsbau lässt sich der Erhalt der 136 Platanen am Neustädter 
Deich nicht mit dem gebotenen Hochwasserschutz und der daraus resultierenden 
notwendigen Ertüchtigung des betroffenen Deichabschnittes in Einklang bringen. 

 
V.  Hier kann vor dem Staatsgerichtshof mit folgenden Argumenten für eine Unzu-

lässigkeit des Volksbegehrens wegen Unvereinbarkeit des vorgelegten Geset-
zesentwurfes mit geltendem Bundesrecht (§ 9 S. 1 Nr. 2 lit. b BremVEG) plädiert 
werden: 
 
1.Unzulässigkeit des Volksbegehrens wegen Unvereinbarkeit des vorgelegten 
Gesetzesentwurfes mit dem Grundgesetz  
 

Verletzung staatlicher Schutzpflichten 
 

  Der vorgelegte Gesetzesentwurf ist unvereinbar mit der staatlichen Schutz-
pflicht für Leib und Leben der Bürger sowie für deren Eigentum. Der erstrebte 
gesetzliche Schutz der Platanen lässt sich nicht mit einem sicheren Hochwas-
serschutz am Neustädter Deich vereinbaren.  

  In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist anerkannt, dass 
aus den Grundrechten nicht nur subjektive Abwehrrechte des Bürgers gegen 
den Staat folgen, sondern aus ihrem objektiv rechtlichen Gehalt die Pflicht der 
staatlichen Organe, sich schützend und fördernd vor durch die Grundrechte 
geschützten Rechtsgüter zu stellen und sie insbesondere vor rechtswidrigen 
Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren. Dies gilt grundsätzlich für alle Ab-
wehrrechte, insbesondere für das Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit, welches von Art. 2 Abs. 2 GG geschützt wird. 

  Daneben folgen auch aus dem Eigentumsgrundrecht aus Art. 14 GG staatliche 
Schutzpflichten, welche die Wahrung bestimmter Schutzstandards verlangen. 

  Das Bundesverfassungsgericht hat unlängst im sog. Klima-Beschluss noch 
einmal klargestellt, dass sowohl die aus Art. 2 Abs. 2 GG als auch die aus Art. 
14 Abs. 1 GG folgenden Schutzpflichten auch hinsichtlich der durch den Kli-
mawandel ausgelösten Gefahren gelten und sie nicht nur die Verpflichtung 
umfassen, den Klimawandel einzudämmen, sondern auch positive Schutz-
maßnahmen (Anpassungsmaßnahmen) vor dessen negativen Auswirkungen 
auf die Grundrechte zu ergreifen. 

  Hierzu kann insbesondere die Ertüchtigung der Deichanlagen gehören. 
  Diesen Schutzpflichten wird das Land Bremen in abstrakter Weise durch die 

derzeitige Rechtslage gerecht:  
Hochwasserschutzanlagen sind nach den gesetzlichen Vorgaben in ihrem 
Bestand zu sichern und im Hinblick auf die erforderlichen Abmessungen ent-
sprechend dem jeweiligen Stand der neuesten allgemein anerkannten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu verändern oder zu errichten, soweit es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert (§ 60 Abs. BremWG). § 65 BremWG sieht 
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dementsprechend in seinem ersten Absatz vor, dass die Erhaltung und Si-
cherheit der Hochwasserschutzanlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen 
und verlangt nach Absatz 2 Satz 1, dass die Hochwasserschutzanlagen ent-
sprechend ihrer Widmung und so zu erhalten sind, dass sie ihren Zweck je-
derzeit erfüllen können. Diese Pflicht wird in § 65 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 Alt. 2 
BremWG dahingehend konkretisiert, dass für den Deich schädliche Pflanzen 
zu bekämpfen sind.  

 
Hiernach wäre Folgendes geboten: 
 

Der Neustädter Deich muss aufgrund neuer Erkenntnisse zum künftig zu er-
wartenden Bemessungswasserstand erhöht und infolge von Standsicher-
heitsmängeln ertüchtigt werden, damit die Hochwassersicherheit auch in Zu-
kunft gewährleistet werden kann. 
 
Die notwendige Höhe eines Deiches („Bestickhöhe“) wird nach dem höchs-
ten zu erwartenden Hochwasserstand zuzüglich einer Sicherheitsreserve be-
stimmt. Der Klimawandel, der Anstieg des Meeresspiegels, gehäufte Hoch-
wasserereignisse der Flüsse durch vermehrte Starkniederschlagsereignisse, 
die Gefahr des Zusammentreffens von Binnenhochwasser und Sturmflut sind 
die Gründe für die notwendige Erhöhung von Deichen (hier: Ästuardeich).  
Die Bestickhöhe des Neustädter Deiches muss infolge neuer Erkenntnisse 
des Weltklimarates IPCC zum künftig zu erwartenden signifikant höheren Be-
messungswasserstand deutlich erhöht werden. Hinzu kommt die notwendige 
Ertüchtigung aufgrund mangelnder Standsicherheit des heutigen Hochufers 
infolge der nicht regelgerechten Geometrie, technischem Aufbau und örtli-
cher Baugrundverhältnisse. 
 
Die klimatischen Entwicklungen gefährden die Hochwassersicherheit Bre-
mens und den Schutz der BürgerInnen der Stadt zunehmend. Treffen Orkan, 
Sturmflut und Hochwasser zusammen, verschärft sich das Risiko für die 
Stadt enorm, weshalb die Weserdeiche im Bereich der Bremer Innenstadt 
auf bis zu + 8,80 m NHN erhöht werden müssen. 
 
Aufgrund der innerstädtischen Lage und des damit verbundenen Platzman-
gels am Neustädter Deich ist die Gewährleistung eines sicheren Hochwas-
serschutzes, der dem Schutz von Leib und Leben der BewohnerInnen des 
Neustädter Deiches dient, bei gleichzeitigem Erhalt der Platanen technisch 
nicht möglich. 
 
Eine Prüfung, ob ein Erhalt der 136 Platanen auf dem vom Gesetzentwurf 
genau bestimmten Abschnitt des Neustädter Deiches durch den Bau einer 
neuen Hochwasserschutzanlage möglich wäre, hat bereits stattgefunden.  
 
Zwar ist ein von der BI Platanen am Deich in Auftrag gegebenes Konzept 
des Ingenieurbüros CDM Smith vom 20. April 2021 (Anlage 3) zu dem Er-
gebnis gelangt, dass eine Ertüchtigung und Gewährleistung des Hochwas-
serschutzes mit einer Erhaltung der Bestandsbäume auf dem Deich prüfens-
wert wäre, bei der eine binnenseitig angeordnete Spundwand längs des 
Deichabschnittes hergestellt und die Spundwand hierbei die Aufgaben des 
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Hochwasserschutzes übernehmen würde und der Erdkörper selbst keine 
Hochwasserschutzfunktion mehr hätte. 
 
Gleichwohl ist nach dem einhelligen Urteil der Fachleute der Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau und des 
Bremischen Deichverbandes der vom Gesetzesentwurf bezweckte Erhalt der 
Platanen am Neustädter Deich am linken Weserufer auch durch den Bau ei-
ner solchen Hochwasserschutzanlage unter gleichzeitiger Gewährleistung 
der Hochwassersicherheit technisch nicht möglich. 
 
Neben der deichschädigenden Wirkung, die die Platanen bereits jetzt für die 
aktuell bestehende Hochwasserschutzanlage “Neustädter Deich“ entfalten, 
kommt aufgrund der beengten räumlichen Gegebenheiten vor Ort, die nicht 
künstlich erweitert werden können, auch kein Erhalt der Platanen im Zuge 
des Baus einer neuen Hochwasserschutzanlage in Betracht. 
 
Der Gesetzentwurf unternimmt den Versuch, den bestehenden landesrechtli-
chen Schutz und die konkreten Pläne zu dessen Umsetzung auszuhebeln, 
indem er den Erhalt der Platanen sicherstellen will. Es ist jedoch mit Blick auf 
die oben erwähnte bundesverfassungsrechtliche Rechtsprechung zu den 
staatlichen Schutzpflichten im Bereich der Gefahrenabwehr unzulässig – und 
kann auch nicht im Wege der plebiszitären Gesetzgebung geschehen – se-
henden Auges zum Erhalt der Bäume Leib, Leben und Eigentum der durch 
den Deich zu schützenden Bürger zu gefährden. Es wäre unverhältnismäßig, 
dem Erhalt des Baumbestands einen derartigen Vorrang einzuräumen. 
 
Der vorgelegte Gesetzesentwurf lässt sich auch nicht verfassungskonform 
über die Befreiungsregelung des § 6 dahingehend auslegen, dass der Hoch-
wasserschutz durch die Erteilung einer Befreiung vom Fällverbot der Plata-
nen sichergestellt werden könnte. 
Gemäß dieses § 6 des vorgelegten Gesetzesentwurfes kann die untere Na-
turschutzbehörde unter den dort genannten Tatbestandsvoraussetzungen 
Befreiungen vom Schutz der Platanen erteilen.  
 
Als Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips verlangt das Bestimmtheitsgebot, 
grundsätzlich, dass Rechtsnormen hinreichend klar gefasst sind, so dass die 
Normadressaten den Norminhalt zuverlässig erkennen und sich danach ein-
richten können, die Norm muss zudem als Grundlage richterlicher Kontrolle 
tauglich sein. Dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot ist allerdings im Re-
gelfall Genüge getan, wenn Auslegungsprobleme mit herkömmlichen juristi-
schen Methoden bewältigt werden können. Hier sind jedoch zusätzlich die 
Besonderheiten, die sich nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs 
des Freien Hansestadt Bremen (Urteil vom 14. Februar 2000 – St 1/99; Ent-
scheidung vom 09.06.1986 – St 2/85) im plebiszitären Gesetzgebungsverfah-
ren ergeben, zu berücksichtigen. Nach dieser gewinnt das aus dem Rechts-
staatsprinzip folgende Bestimmtheitsgebot im Rahmen der Volksgesetzge-
bung auch mit Blick auf das Demokratieprinzip an Bedeutung, und wirkt sich 
auch auf die Auslegung des Gesetzestextes aus: 
 
Die stimmberechtigten Bürger müssten zuverlässig erkennen können, über 
welchen Gesetzesinhalt sie durch Zustimmung oder Ablehnung - oder auch 
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durch Nichtteilnahme - entscheiden. Sie seien in die Entwurfsvorbereitung 
nicht eingebunden, würden insoweit nicht in einer verfahrensrechtlich abgesi-
cherten Weise informiert und seien für ein sachgerechtes und zurechenbares 
Votum auf eine präzise Fassung des Normentwurfs angewiesen. Dieses die 
demokratische Willensbildung sichernde Bestimmtheitsgebot könne ein hö-
heres Maß an Textklarheit gebieten als die rechtsstaatliche Bestimmtheitsan-
forderung an bereits erlassene Gesetze. Denn bei der Abstimmung seien 
dem Bürger die „herkömmlichen juristischen Methoden“ der Normauslegung 
nicht verfügbar. Er könne weder fachliche Beratung in Anspruch nehmen 
noch auf gerichtliche Interpretation zurückgreifen. Der Regelungsgehalt des 
Gesetzentwurfs müsse deshalb im Wortlaut einen klaren Ausdruck finden. 
Die einem „durchschnittlichen Stimmberechtigten“ mögliche Interpretations-
leistung bilde dafür den Maßstab“. 
 
Gemessen hieran, erscheint bereits der Wortlaut des § 6 des Gesetzentwurfs 
bedenklich. 
 
Der Entwurf enthält in § 6 mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe: so verwen-
det § 6 Nr. 2 lit. b mit dem Begriff „Projekt“ einen nicht legal definierten son-
dern erst durch die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes näher 
bestimmten Begriff aus dem Bundesnaturschutzrecht (§ 34 BNatschG), fer-
ner finden sich im Gesetzesentwurf weitere unbestimmte Rechtsbegriffe wie 
„zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“, „zumutbare 
Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu verwirklichen“ „unzumutbare Be-
lastung im Einzelfall“, die nicht aus sich heraus verständlich sind, sondern 
der juristischen Auslegung bedürfen, da sie durch die angefügte Begründung 
des Gesetzesentwurfes nicht erläutert werden. Juristische Kenntnisse zur 
Auslegung von Normen dürfen von den Stimmberechtigten nach den Vorga-
ben des Staatsgerichtshofes jedoch nicht erwartet werden. 
 
Die Stimmberechtigten eines Volksbegehrens über den „Entwurf eines Ge-
setzes zum Schutz der Platanen“ können den Gesetzesinhalt, das heißt hier 
speziell den Umfang und die Reichweite des vom Gesetzesentwurf vermittel-
ten Platanenschutzes, nur dann zuverlässig erkennen, wenn sie zugleich die 
Voraussetzungen für eine Befreiung sicher vorhersehen können. 
 
Ausschlaggebend dürfte unabhängig davon insbesondere sein, dass einer 
verfassungskonformen Auslegung des Gesetzentwurfs unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten der plebiszitären Gesetzgebung entgegensteht, 
dass es seinen Anlass gerade in den Plänen von SKUMS, auf dem betroffe-
nen Deichabschnitt zur Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasser-
schutzes die Platanen zu fällen, findet. Die Bürgerinitiative tritt ausdrücklich 
mit dem Anspruch an, den Baumbestand durch den Gesetzesentwurf in 
Gänze beziehungsweise in weiten Teilen erhalten zu wollen. Die Initiatoren 
behaupten sowohl in der Begründung des Gesetzentwurfs als auch in der Öf-
fentlichkeitsarbeit, dass es eine Alternative zur Fällung der Bäume gäbe. Vor 
diesem Hintergrund ist ein Verständnis der Ausnahmeregelung in § 6 des 
Gesetzentwurfs, nach dem im Ausnahmewege doch die vollständige Fällung 
der Bäume möglich sein könnte, unabhängig von dem konkreten Wortlaut 
der Öffnungsklausel ausgeschlossen. Denn diese zu verhindern ist gerade 
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der Kern des Volksbegehrens; gerade hierzu sollen die stimmberechtigten 
BürgerInnen, auf deren Verständnis es bei der Auslegung des Gesetzes an-
kommt und denen suggeriert wird, die Fällung sei nicht notwendig, um einen 
ausreichenden Hochwasserschutz zu gewährleisten, für das Volksbegehren 
stimmen. Wollte man das Gegenteil behaupten, würde dies bedeuten, dass 
die stimmberechtigten Bürger durch die Initiatoren bewusst getäuscht wer-
den, zudem würde das gesamte Vorhaben, dessen einziges und erklärtes 
Ziel es ist, die Fällung der Bäume zu verhindern, keinen Sinn ergeben. 
 

 
2.Unzulässigkeit des Volksbegehrens wegen Unvereinbarkeit mit sonstigem 
Bundesrecht 

 
Der Gesetzentwurf ist auch mit der EMRK, welche im Rang einfachen Bun-
desrechts steht, und sonstigem Bundesrecht nicht vereinbar. 
 
Aus Art. 2 und 8 EMRK ergibt sich ein demjenigen des Grundgesetzes ver-
gleichbarer Schutz von Leib, Leben und Eigentum, welcher durch den Staat 
sicherzustellen ist. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte besteht eine staatliche Schutzverpflichtung hinsichtlich 
dieser Rechtsgüter auch vor Umweltgefahren, wobei hinsichtlich der Qualität 
der Schutzmaßnahmen und des gesetzgeberischen Ermessensspielraums 
Entsprechendes gilt wie bei den durch die Grundrechte vermittelten Schutz-
pflichten, sodass auf die obigen Ausführungen verwiesen wird 
 
Der Gesetzesentwurf ist zudem mit § 4 Satz 1 Nr. 6 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) unvereinbar.  

 
Nach dieser Vorschrift ist bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf Flächen, die ausschließlich oder – wie der gesetzesgegen-
ständliche Deichabschnitt – überwiegend Zwecken des Schutzes vor Überflu-
tung durch Hochwasser dienen oder in einem verbindlichen Plan für die ge-
nannten Zwecke ausgewiesen sind, die bestimmungsgemäße Nutzung zu 
gewährleisten. Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
zu berücksichtigen (§ 4 Satz 2 BNatSchG). 
 
Hiermit ist das Vorhaben nicht vereinbar. Zwar ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 
3 BNatSchG das Erfordernis, auch beim Schutz u.a. von Deichen die Anfor-
derungen des Naturschutzes weitest möglich zu berücksichtigen. Allerdings 
sind nach § 4 BNatSchG auch unter Berücksichtigung des hohen Gewichts 
des Naturschutzes Naturschutzmaßnahmen dann anzupassen oder zu unter-
lassen, wenn anderenfalls die bestimmungsgemäße Nutzung der Flächen für 
die bevorrechtigten Zwecke nicht gewährleistet werden kann. Dies wäre hier, 
da die Deichsicherheit bei Erhaltung des Baumbestands nicht gewährleistet 
werden kann, jedoch der Fall. 

 
 
B. Lösung 

Der Senat hält die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zulassung des 
Volksbegehrens „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Platanen am Neu-
städter Deich“ nicht für gegeben und führt gemäß § 12 Abs. 2 BremVEG eine 
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Entscheidung des Staatsgerichtshofs (Art. 140 Abs. 2 Alt. 2 BremVerf, § 31 
BremStGHG) darüber herbei. Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobili-
tät,Stadtentwicklung und Wohnungsbau unterrichtet hierüber unverzüglich 
die Vertrauensperson des Volksbegehrens (Herrn Gunnar Christiansen). 
 
Da nach fachlicher Bewertung durch SKUMS und dem Bremischen Deichver-
band am linken Weserufer die Fällung der Platanen zum Erhalt der Deichsi-
cherheit zweifelsfrei unumgänglich ist, sind nach den vorstehenden Ausfüh-
rungen in materieller Hinsicht die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zu-
lassung des Volksbegehrens nicht erfüllt und ist mithin von Gesetzes wegen 
eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs herbeizuführen. Sollte es aller-
dings den Initiatoren des Volksbegehrens vor dem Staatsgerichtshof – etwa 
unter Verweis auf das von der Bürgerinitiative eingeholte Konzept des Ingeni-
eurbüros CDM Smith vom 20. April 2021 – gelingen, eine Alternative, die 
Deichsicherheit bei einem Erhalt der Platanen in hinreichendem Maße ge-
währleistende Planung aufzuzeigen, die vom gesetzgeberischen Einschät-
zungsspielraum gedeckt wäre, bliebe dem Antrag des Senats aller Voraus-
sicht nach der Erfolg versagt. 

 
 
 
C. Alternativen 
 Keine 
 
D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 
 Es wird empfohlen, den Senat vor dem Staatsgerichtshof Bremen durch eine 

Rechtsanwaltskanzlei vertreten zu lassen und dieser den Entwurf eines Antrag-
schriftsatzes zukommen zu lassen. Die Kosten hierfür lassen sich vorab nicht be-
ziffern, da nicht klar ist, welche tatbestandlichen Anknüpfungspunkte der Staats-
gerichtshof zur Bemessung der Streitwertfestsetzung heranziehen wird (bspw. 
nur Kosten für Platanenerhalt wie Pflege, Rückschnitt usw. oder auch Kosten für 
Hochwasserschutz). 

 
 Die Zulassung des Volksbegehrens hat keine genderrelevanten Auswirkungen; 

die Durchführung des Volksbegehrens betrifft alle Geschlechter gleichermaßen. 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 Die Vorlage ist abgestimmt mit der Senatskanzlei und der Senatorin für Justiz und 

Verfassung. 
 
 Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und die Senatorin für Gesundheit, 

Frauen und Verbraucherschutz teilen die Rechtsauffassung der vorlegenden 
Ressorts nicht. Nach ihrer Einschätzung sprechen zwar städtebauliche Gründe 
und möglicherweise fachliche Erwägungen gegen die von der Bürgerinitiative vor-
gelegten Variante, einen Verstoß gegen höherrangiges Recht vermögen die bei-
den Ressorts in der Durchführung des Volksentscheides jedoch nicht erkennen, 
da sie nicht davon ausgehen, dass eine Annahme des Gesetzes einen ausrei-
chenden Hochwasserschutz in jedem Fall verhindern würden. Fachliche Gründe 
sind aber gem. § 9 des Gesetzes über das Verfahren beim Volksentscheid unbe-
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achtlich, als Ablehnungsgründe kommen demnach nur Verstöße gegen höher-
rangiges Recht, hier laut Vorlage insbesondere ein Verstoß gegen die staatlichen 
Schutzpflichten aus dem GG zum „Schutz von Leib und Leben der Bürger sowie 
deren Eigentum“, in Betracht. Die Ressorts weisen darauf hin, dass in der bishe-
rigen Befassung des Senats und der Fachdeputation Verstöße gegen Verfas-
sungsrecht auch nicht geltend gemacht worden sind sondern stets fachliche Ar-
gumente gegen die Variante der BI vorgetragen worden sind. Aus den Darstel-
lungen in dieser Vorlage sowie aus den Ausführungen im Rahmen der bisherigen 
Befassung des Senats und der Fachdeputation ergibt sich zudem nicht dezidiert, 
aus welchen fachlichen Gründen die Fällung der Platanen zum Erhalt der Deich-
sicherheit tatsächlich zweifelsfrei unumgänglich ist.  

 
 Die Volksgesetzgebung ist ein hohes Gut und stellt ein Korrektiv zu der parla-

mentarischen Gesetzgebung und dem Handeln der Exekutive dar. Das Gesetz 
über das Verfahren beim Volksentscheid stellt deshalb zu Recht hohe Anforde-
rungen an die Unzulässigkeit eines Volksbegehrens. Zweifel an der der rechtli-
chen Zulässigkeit des Volksbegehrens reichen für eine Zurückweisung nicht aus, 
der Senat muss die Unzulässigkeit sicher feststellen. Der Senat kann nach Auf-
fassung der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und nach Auffassung der 
Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz daher nicht mit der er-
forderlichen Sicherheit von einer Unzulässigkeit des Volksbegehrens ausgehen, 
die beiden Ressorts sprechen sich daher gegen die Ablehnung des Zulassungs-
antrages gem. § 12 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren beim Volksent-
scheid aus.  

 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit 
 / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
  Einer Veröffentlichung nach dem IFG und der Öffentlichkeitsarbeit nach Be-

schluss des Senats steht nichts entgegen. 
 
 
G. Beschluss 
 
1.  Der Senat hält die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zulassung des 

Volksbegehrens „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Platanen am Neu-
städter Deich“ nicht für gegeben und führt gemäß § 12 Abs. 2 BremVEG eine 
Entscheidung des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen (Art. 140 
Abs. 2 Alt. 2 BremVerf, § 31 StGHG) darüber herbei.  

 
2. Der Senat beauftragt die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und 

Stadtentwicklung, eine von ihr auszuwählende Rechtsanwaltskanzlei unver-
züglich mit der Vertretung des Senats vor dem Staatsgerichtshof einschließ-
lich der Stellung des Antrags nach § 31 StGHG zu mandatieren und die im 
weiteren Verfahren erforderlichen Abstimmungen vorzunehmen. 

 
3. Der Senat bittet die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtent-

wicklung und Wohnungsbau, unverzüglich die Vertrauensperson des Volks-
begehrens über die Herbeiführung einer Entscheidung des Staatsgerichts-
hofs entsprechend der Ziffer 1 zu unterrichten. 





Vertrauensperson für das Volksbegehren ist: Gunnar Christiansen, Hohentorsheerstraße 46, 28199 Bremen. 
Stellvertretende Vertrauenspersonen sind: Reinhard Lippelt, Möckernstraße 34, 28201 Bremen, und lnse Kempe, Lehnstedter Straße 108, 28201 Bremen. 

Unterschriftsberechtigt: Eintragungsberechtigt ist, wer zur Bürgerschaft im Land Bremen wahlberechtigt ist.
Hier können Sie den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens für den Gesetzentwurf zum Schutz der 136 Platanen am Neu-
städter Deich zwischen Stephanibrücke und Piepe am linken Weserufer in Bremen unterzeichnen:  (Ausgefüllte Bögen bitte senden an: Reinhard Lippelt, Möckernstraße 34, 28201 Bremen) �
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1 IST-SITUATION 

Im Zuge der globalen Erwärmung und des damit steigenden Meeresspiegels müssen in Nord-

deutschland viele Deiche erhöht und verstärkt werden. Dies gilt auch für den Deich am Südufer 

der Weser bzw. der Kleinen Weser, zwischen der Brauerei Becks (Stephani-Brücke) und dem 

Roten Kreuz Krankenhaus Bremen (Abbildung 1). Von Seiten der Stadt Bremen wurden hierzu 

Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, in denen die Sicherstellung des Hochwasserschutzes 

für die landseitige Wohnbebauung untersucht wurde. In diesem Zuge soll der Abschnitt auch 

städtebaulich weiterentwickelt werden. Geplant ist den vorhandenen Fußweg am Flussufer für 

Freizeitaktivitäten zu erweitern.   

Der zu ertüchtigende Deich weist in diesem Abschnitt eine stadtbildprägende Baumreihe auf. 

Insgesamt befinden sich 136 Platanen auf dem Deichabschnitt. Die bislang von der Stadt Bre-

men favorisierte Planung sieht die Rodung der Bäume vor.   

Für den Erhalt der vorhandenen Bäume tritt seit einigen Jahren eine Bürgerinitiative ein. Erklär-

tes Ziel ist die Erfordernisse des (zu erneuernden) Hochwasserschutzes mit den Bedürfnissen 

der Bürger zu vereinen und einen Hochwasserschutz zu entwerfen, bei dem die vorhandenen 

Bäume erhalten bleiben können. Auf dieser Basis kann dann weiter über die städtebauliche Aus-

richtung des Bereiches gesprochen werden. 

 

Abbildung 1 Lageplan mit Eintragung des Betrachtungsbereiches 
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Auf dem Deich befindet sich eine Baumreihe mit Bestandsbäumen (Platanen) sowie ein Fuß- 

und Radweg. Landseitig liegen die Straßen „Am Deich“ und der „Sankt-Pauli-Deich“, jeweils mit 

einem Parkstreifen. Abbildung 2 zeigt beispielhaft ein Foto im Bereich der Becks Brauerei/ „Am 

Deich“.  

 

Abbildung 2 Blick „Am Deich“ 

 

Die vorhandene Deichhöhe reicht nach aktueller Vorschriftenlage (Generalplan Küstenschutz) 

nicht mehr aus. Vorgeschrieben ist für diesen Deichabschnitt eine Bestickhöhe von +8,3 m ü NN 

(vor dem Wehr) bzw. +8,2 m ü NN (hinter dem Wehr). Außerdem muss eine spätere weitere Er-

höhung um 0,75 m möglich sein. Im Generalplan Küstenschutz Bd. I gehört die Stadtstrecke da-

bei aber nicht zu den explizit ausgewiesenen bremischen Deichabschnitten mit unmittelbarem 

Handlungsbedarf („Maßnahmen in den Verbandsgebieten - Bremen“) [U7]. 

Da die Erhöhung eines Deiches viel Platz benötigt und dieser häufig nicht zur Verfügung steht, 

ist eine Alternative den Hochwasserschutz durch eine dichtende und / oder statisch tragende 

Wand als bestimmendes Hochwasserschutzelement zu realisieren.  

Die Bürgerinitiative beauftragte CDM Smith mit der Erstellung eines Alternativkonzeptes zur Si-

cherstellung des Hochwasserschutzes unter besonderer Berücksichtigung des Baumerhalts. 
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2 UNTERLAGEN 

Zur Erstellung des Alternativkonzeptes wird auf folgende Dokumente zurückgegriffen. 

[U1] Wettbewerb Stadtstrecke Bremen, Dokumentation, Senator für Umwelt, Bau und Ver-

kehr, Bremen, März 2017 
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3 KONZEPT DER STADT BREMEN 

Die Planungen und Diskussionen zur Deichsanierung beschäftigt die Stadt Bremen bereits seit 

vielen Jahren. Der aktuelle Stand der Betrachtung stammt aus dem Jahr 2016 und umfasst eine 

breit angelegte Variantenuntersuchung in Form einer Machbarkeitsstudie zur Bewertung der 

Möglichkeiten des Baumerhalts bei gleichzeitiger Sicherstellung des gesetzten Hochwasser-

schutzes [U2].  

Die Untersuchung umfasst diverse Varianten zur Erstellung einer neuen Hochwasserschutz-

wand (Abbildung 3).  

 

Abbildung 3 Varianten 1.1.1 bis 1.1.4 der Machbarkeitsstudie [U2] 
 

Das Untersuchungsgebiet wurde hierfür in drei Betrachtungsbereiche (Abschnitte 1-3) unterteilt, 

für die jeweils vier Varianten sowie eine „Referenzvariante“ untersucht wurden. Alle diese Vari-

anten sehen einen wasserseitigen Hochwasserschutz vor.  

Im Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung wird für die Teilabschnitte (Bereiche 1 bis 3) entwe-

der die Variante 4 ohne Baumerhalt (Neupflanzung) favorisiert oder die Varianten 1 oder 2 je-

doch mit Entfernung des Baumbestandes favorisiert:  

• Bereich 1 Variante 4 (Neubepflanzung) 

• Bereich 2 Varianten 1 und 2  

• Bereich 3 Variante 1  

 

Letztendlich hat sich Stadt für eine Vorzugsvariante entschieden, die keinen Erhalt der Platanen 

vorsieht. 
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Die Machbarkeitsstudie [U2] benutzt für seine Empfehlung eine Bewertungsskala, in der der 

Hochwasserschutz mit 40 % (die 5% für die Gestaltungsqualität können nicht dem Hochwasser-

schutz zugerechnet werden), die Stadt- und Freiraumplanung zu 35%, die Verkehrserschließung 

zu 10% und sonstige Aspekte ebenfalls zu 10% gewichtet werden. Der Aspekt „Baumerhalt“ 

geht zusammen mit den Aspekten Neupflanzung und Naturschutz zu 10% in die Wichtung ein 

(unter dem Gesamtaspekt Stadt- und Freiraumplanung).  

Für die Stadt Bremen steht die Gestaltung der Deichpromenade zu einer attraktiven Fußgänger-

promenade mit hohem Aufenthaltswert ebenso im Vordergrund wie die Aufrechterhaltung des 

Hochwasserschutzes. Dies zeigt sich auch an der Gewichtung von 35% für die Promenadenge-

staltung, Weiterentwicklung des Stadtbildet, der Aufenthaltsqualität sowie der Verkehrserschlie-

ßung in der Variantenbetrachtung [U2]. 

Über die gesamte Länge soll direkt am Ufer eine breite Promenade entstehen, die Promenade 

auf dem Deich bleibt ebenfalls erhalten. Unterschiedliche Formen von Hochwasserschutzwän-

den erfüllen diese neuen Anforderungen hinsichtlich des Hochwasserschutzes.  

Durch die Neugestaltung und Erweiterung der Promenade soll auch das Stadtgebiet im Hinter-

land aufgewertet werden, hier plant die Stadt Bremen für die nächsten Jahre weitere städtebauli-

che Maßnahmen zur Neugestaltung und Aufwertung des Stadtviertels.  

Die Abbildung 4 zeigt beispielhaft die Planung der Stadt Bremen für den Bereich an der Becks-

brauerei, die Abbildung 5 zeigt die Planungen für das Ufer der Kleinen Weser.   

   

Abbildung 4 Konzept der Stadt Bremen [U1] 

 



 

 

Proj.-Nr.: 249132, Bericht-Nr. 01: Platanen in Bremen 
20210420_Bericht_Platanen_Bremen Seite 11/37 

   

Abbildung 5 Konzept der Stadt Bremen [U1] 

 

Die Planungen sehen, basierend auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, die Fällung der 

gesamten Baumreihe und eine spätere teilweise Neubepflanzung mit Jungbäumen vor.  

Der eigentliche Hochwasserschutz wird in allen betrachteten Varianten (Abbildung 3) nicht mehr 

durch den Deichkörper aus Bodenmaterial erbracht, sondern durch die neue Wand. Formal wird 

somit der Deich seiner Funktion als Hochwasserschutzbauwerk enthoben und die Wand über-

nimmt den Hochwasserschutz. Es stellen sich nach der Ertüchtigung im Wesentlichen Hochufer-

bereiche ein, die durch eine Wandkonstruktion gesichert sind.  

Als Argumente gegen den Erhalt der Bäume können nach Durchsicht der Unterlagen im We-

sentlichen zwei Punkte genannt werden:  

1) Einige der Platanen sind von einem Pilz befallen. Einem Gutachten ([U6], [U7]) nach 

müssen deshalb einige der Bäume sowieso gefällt werden, bzw. die Alterung der Bäume 

ist fortgeschritten.  

2) Für den Bau der neuen Hochwasserschutzwände (entsprechend der Vorzugsvarianten) 

müssten die Platanen so stark zurückgeschnitten werden (sowohl die Baumkronen als 

auch die Wurzeln), dass die Platanen hierdurch großen Schaden nehmen und absterben 

würden (Darstellung des Rückschnittes Baumkrone und Wurzelbereich bis zum Stamm 

siehe Abbildung 6).  
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Abbildung 6 Umgang mit Bestandsbäumen, Konzept der Stadt Bremen [U10] 

 

Zum Punkt 1) können wir uns nicht weiter äußern, da wir keine Baumgutachter sind. Verweisen 

möchten wir an dieser Stelle auf die bekannten Aussagen von Hr. Dr. Wessolly, der eine krank-

heitsbedingte Fällung der Bäume nicht für notwendig erachtet. Zudem weist er auf die gute 

Standsicherheit der Bäume hin und deren positiven Einfluss auf den Deichbereich [U27]. 

Allerdings sehen wir eine Alternative zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes unter Erhalt 

der Bäume im Bestand bei gleichzeitiger weiterhin möglicher städtebaulicher Entwicklung des 

Deichabschnittes.   
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4 ALTERNATIVKONZEPT CDM SMITH 

4.1 Konzeptbeschreibung 

Die Grundidee zur Realisierung 

• der Gewährleistung des Hochwasserschutzes, 

• der Baumerhaltung im Bestand 

• der Möglichkeit einer städtebaulichen Entwicklung des Deichabschnitts 

 

liegt darin, die neue Hochwasserschutzwand auf der dem Wasser abgewandten Seite des Dei-

ches (landseitig / binnenseitig) herzustellen. 

Durch einen ausreichenden Abstand zu den Platanen und einer entsprechenden Baulogistik 

können die Platanen so erhalten bleiben.  

In Abbildung 7 ist der Verlauf der landseitigen Spundwand in Rot dargestellt, in einem ersten 

Vorentwurf wurde der Abschnitt in die Bereiche A und B unterteilt, die Sonderbereiche C und D 

wurden ebenfalls untersucht.  

 

Abbildung 7 Grundriss Vorplanung CDM Smith 

 

Der Bereich A befindet sich entlang der Straße „Am Deich“ und reicht vom Anfang des Untersu-

chungsgebietes an der Becksbrauerei /Stephani-Brücke bis zur Wilhelm-Kaisen-Brücke.  

Der Bereich B befindet sich im Bereich des „Sankt-Pauli-Deich“ und reicht von der Wilhelm-Kai-

sen-Brücke bis zum Ende des Untersuchungsgebietes am Roten Kreuz Krankenhaus/der Piepe.  

Ein Sonderbereich (Bereich C) befindet sich innerhalb des Bereiches A hinter dem Wehr.  

Einen weiteren Sonderbereich bilden die Straßenkreuzungen bzw. die Brücken (Bereich D).  
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4.1.1 Vorentwurf Bereich A „Am Deich“ 

Der Planausschnitt in Abbildung 8 zeigt eine in der Deichböschung eingebrachte Spundwand 

(rot), die als durchgehende Wand über die gesamte Länge des Deichabschnittes hergestellt 

wird. Diese erfüllt die aktuellen Anforderungen des Hochwasserschutzes, auch die geforderte 

Erhöhung um 0,75 m ist durch einen mobilen Hochwasserschutz möglich.  

 

Abbildung 8 Querprofil „Am Deich“ mit Eintragung Spundwand 

 

Die Spundwandachse hat in diesem Bereich einen Abstand von ca. 7,0 m zu den Platanen.   

 

4.1.2 Vorentwurf Bereich B Sankt-Pauli-Deich 

In Abbildung 9 ist das geplante Querprofil im Bereich des Sankt-Pauli-Deiches dargestellt. Auch 

hier wird die Spundwand auf der wasserabgewandten Seite des Deiches hergestellt. Der Ab-

stand der Baumreihe zur Bestandsbebauung ist jedoch wesentlich geringer (siehe Abbildung 

10), so dass es hier zu einigen Besonderheiten kommt:  

- Der Abstand der Spundwandachse zur Platanenreihe beträgt ca. 5,0 m. Entsprechend 

den Aussagen des Baumgutachters Wessolly ([U27]), wonach der statisch wirksame 

Wurzelraum eines Baumes mit einem Stammdurchmesser von 1,0 m rd. 4,0 m beträgt, 

liegt die Spundwand in einem ausreichenden Abstand zu den Platanen. Weiter führt 

Wessolly aus, dass in einem Abstand von anderthalb Metern vom Stamm bei Baumaß-

nahmen keine statisch relevanten Wurzeln mehr betroffen sind. Die Festlegung des fina-

len Abstands zwischen Spundwand und Platanen sollte im Zuge der weiteren Abstim-

mungen zwischen Planer und Baumgutachter erfolgen.  
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- Im Bereich Sankt-Pauli-Deich wird es für die Herstellung der Spundwand an einigen Pla-

tanen ggf. erforderlich, die Platanen leicht zurückzuschneiden oder Äste zeitweise hoch-

zuhängen, die Platanen können aber grundsätzlich auch hier erhalten bleiben (siehe 

hierzu Kapitel 4.3).  

 

Abbildung 9 Querprofil „Bereich Sankt-Pauli-Deich“ mit Eintragung Spundwand 

 

 

Abbildung 10 Blick auf den Sankt-Pauli-Deich 
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Hinsichtlich der finalen Festlegung des Abstands der Spundwand zum Wurzelwerk ist für ein-

zelne Bereiche die Abstimmung mit einem Baumgutachter erforderlich. Zu klären ist hier z.B. wie 

stark das Wurzelwerk in den Straßenraum greift. Hier können u.a. zerstörungsfreie Messungen 

mittels Impuls-Tomographie oder Georadar eingesetzt werden. Die folgende Abbildung 11 zeigt 

die Ergebnisse unter Ansatz eines solchen Verfahrens zur Detektion von Wurzeln an Deichen 

entlang der Emscher in NRW. 

              

Abbildung 11 Wurzelortung mittels Impuls-Tomographie (links) und Georadar (rechts) 

 

In den Berichten zu den Wurzelaufgrabungen im Jahr 2012 wird ausgeführt, dass die Starkwur-

zeln landseitig sehr schnell und steil nach unten verlaufen und keine ausgeprägte Flächenaus-

breitung vorherrscht [U6]. 

 

- Sollte der Parkstreifen entlang der Straße erhalten bleiben sollen, so müssen hier weiter-

gehende Maßnahmen, wie z. B. ein mobiles Hochwasserschutzsystem oder andere kon-

struktive Elemente vorgesehen werden. Dies betrifft den Sankt-Pauli-Deich auf einer 

Länge von ca. 250 m.  

Alternativ zur Erstellung einer Spundwand kann in diesem Bereich (Sankt-Pauli-Deich), aufgrund 

der geringen erforderlichen Erhöhung des bestehenden Geländes die Realisierung des Hoch-

wasserschutzes durch ein mobiles Klappsystem untersucht werden (beispielhafte Ausführung 

siehe Abbildung 12). Dadurch könnten die Parkflächen erhalten bleiben.  
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Abbildung 12: Foto eines mobilen Hochwasserschutzes als Klappsystem [U28] 

 

4.1.3 Sonderbereich C 

Im Bereich „Am Deich“ hinter dem Wehr, zwischen der Einmündung Brautstraße und der Ein-

mündung Rolandstraße, ist am Ufer bereits eine senkrechte Hochwasserschutzwand bzw. 

Ufereinfassung vorhanden. Durch die Verschwenkung der Ufermauer sind hier sehr beengte 

Platzverhältnisse anzutreffen (siehe Abbildung 13 sowie Abbildung 14).  

Die Platanenreihe besteht hier aus vergleichsweise jungen Bäumen, die in diesem Bereich auf 

dem mittleren Grünstreifen stehen.  

 

Abbildung 13 Blick von Einmündung Brautstraße auf Engstelle/Sonderbereich C 
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Abbildung 14 Blick von Rolandstraße auf Engstelle/ Sonderbereich D 

 

Aus Platzgründen könnte es für diesen Sonderbereich (Länge ca. 70 m) keine Möglichkeit ge-

ben, die Spundwand ohne Fällung der Bäume einzubauen. Es handelt sich hierbei um sieben 

Jungbäume, die nach der Baumaßnahme an der Stelle ersetzt werden könnten.   

Alternativ zu prüfen wäre im Zuge der Vorplanung die Konstruktion eines mobilen Hochwasser-

systems in Form eines Dammbalkens. 

 

4.1.4 Sonderbereich D 

Im Bereich der Straßenkreuzungen ist ein Einbringen einer landseitigen Spundwand nicht mög-

lich. Da das Straßenniveau hier bereits ausreichend hoch ist, sind mobile Hochwasserschutzele-

mente ausreichend, die bei Bedarf aufgestellt werden können. 

 

4.1.5 Mobile Hochwasserschutzwände 

Mobile Hochwasserschutzwände sind heute eine übliche Maßnahme zur Erhöhung der vorhan-

denen Hochwasserschutzlinien. Seit vielen Jahren sind sie u.a. am Rhein im Einsatz und haben 

sich vielfach bewährt. In Bremen ist eine solche Wand am Weserstadion errichtet worden. 

Üblicherweise kommt ein Stecksystem zum Einsatz, das im Hochwasserfall aufgebaut wird. 

Hierbei werden Öffnungen in einem Fundament vorgesehen, in welche die Träger eingesteckt 

dazwischen dann die Bohlen gelegt werden.  
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Abbildung 15 Varianten von mobilen Hochwasserschutzsystemen 

 

Die Errichtung der landseitigen Spundwand mit Kopfbalken ermöglicht die Erhöhung der Hoch-

wasserschutzlinie ohne weitere Maßnahmen um die geforderte optionale zusätzliche Erhöhung 

um 0,75 m.  

 

4.1.6 Leitungen 

Für alle Bereiche ist im Rahmen eines Vorentwurfes die Überprüfung der genauen Lage der Lei-

tungen erforderlich. Die Lage der bereits bekannten Leitungen wäre zu verifizieren und ggf. wei-

tere vorhandene Leitungen müssten durch Suchschürfe erkundet werden.  

Die Lage der Spundwandachse müsste ggf. an die vorhandenen Leitungen angepasst bzw. ei-

nige Leitungen umverlegt werden.  

 

4.2 Statische Vorbemessung Spundwand 

Die statische Vorbemessung der Spundwand an einigen frei gewählten Punkten mit den uns 

vorliegenden Angaben zum Baugrund (Bodenaufbau und -schichtung) aus den Geotechnischen 

Berichten ([U3], [U4], [U5]) ergibt Profillängen der Spundwandelemente von 6,0 bis 8,0 m je 

nach Bereich. Angesetzt wurde hierbei der „Worst case“ eines Windwurfs des Baums vor der 

Spundwand mit entsprechendem Bodenverlust. Aus diesem Grund ist in der Abbildung 16 auch 

kein Deichkörper links der Spundwand (also wasserseitig) zu erkennen. Angesetzt wurde ein 

Bodenverlust von 1,0 m unterhalb der landseitigen Geländeoberkante. 

In der Dokumentation zu den Voruntersuchungen der Stadt Bremen [U2] wird ausgeführt, dass 

bei den vorliegenden Bodenverhältnissen der vertikale Lastabtrag überwiegend über 
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Spitzendruck stattfindet. Daraus resultiert, dass der Spundwandfuß in eine tragfähige Boden-

schicht einbinden muss. Für allgemein gültig wird von Seiten des Gutachters der Stadt Bremen 

angesetzt, dass ein nichtbindiger Boden als tragfähig einzustufen ist, wenn der aufnehmbare 

Spitzendruck größer als 7,5 MN/m² ist. Dieser Empfehlung folgend reicht die Spundwand auch 

in unseren Betrachtungen bis in die mitteldicht gelagerten Sandschichten. 

Die Spundwandlänge hängt somit stark vom Verlauf der als tragfähig eingestuften mitteldicht ge-

lagerten Sandschicht ab. Im Rahmen einer Entwurfsplanung wäre zum einen der Bodenaufbau 

zu prüfen (Baugrundaufschlüsse zur Beurteilung des Baugrunds) und die bislang gemachten 

Voruntersuchungen zu verifizieren und auf den aktuellen Stand zu bringen.  

Im Rahmen der Voruntersuchungen der Stadt Bremen ergaben sich Profillängen im Bereich von 

7,0 bis 9,30 m. In Abschnitten mit deutlich tieferliegender Sandschicht auch Längen um die 12,0 

m. 

Die genaue Spundwandlänge ist im Rahmen einer Entwurfsplanung festzulegen. Hierbei sind 

auch die zu betrachtenden Lastfälle, wie der Windwurf in Abbildung 16 zu bewerten. 

 

Abbildung 16 Vordimensionierung Spundwand, Beispiel 
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4.3 Herstellung der Spundwand 

Ein wesentlicher Punkt bei der Festlegung, ob die Bestandsbäume erhalten bleiben können oder 

aber auch die Wahl der Vorzugsvariante der Machbarkeitsstudie [U1] umsetzbar ist, ist die Bau-

logistik. Kernpunkt sind hier die beengten binnenseitigen Platzverhältnisse.  

Eingeschränkt werden die Platzverhältnisse seitlich im Wesentlichen durch die vorhandene Be-

standsbebauung „Am Deich“ bzw. am „Sankt-Pauli-Deich“ und nach oben hin durch die vorhan-

denen Platanen.  

Die Herstellung muss deshalb mit einem vergleichsweisen kleinen und flexiblen Gerät erfolgen. 

Nach Möglichkeit sind geräuscharme Geräte mit reduzierten Schwingungseintrag in den Boden 

zu wählen. Die Nutzung von sogenannten Freireitern/ Silent Pilern kann hier eine Lösung sein 

(Abbildung 17). Sie kommen häufig beim Bau von Ufereinfassungen zum Einsatz.  

Hierbei bewegt sich eine kompakte Ramme autonom über die Spundwand. Sie treibt die Spund-

wand in den Boden, indem sie sich an den bereits eingebrachten Dielen festklemmt. So läuft sie 

gewissermaßen über die Spundwand. Mittels der Reaktionskraft der Klemmen wird dann die fol-

gende Diele eingepresst.  

   

  

Abbildung 17 Einsatz des Silent Piler und Vorgehensweise [U9] 
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Eine weitere, wesentlich günstigere und in Deutschland weit verbreite Methode für den Einbau 

der Spundwand ist der Einsatz eines vergleichsweise kleinen Radbaggers mit Baggeranbau-Vib-

rator. Durch die geringe Aufbauhöhe kann der erforderliche Rückschnitt an den Platanen mini-

miert werden.  

Die Abbildung 18 und die Abbildung 19 zeigen beispielhaft den Einsatz von Baggeranbau-Vibra-

toren.  

Diese Baumethode ist sehr flexibel und kann an die Gegebenheiten vor Ort sehr gut angepasst 

werden. Gegenüber herkömmlichen Spundwandrammen besitzt die Methode des Baggeranbau-

Vibrators folgende Vorteile:  

- Geringe Aufbauhöhe -> Spundwandherstellung mit minimalem Rückschnitt der Platanen 

möglich 

- Geringe Lärm- und Erschütterungsbelästigung der Anwohner 

- Generell ein vergleichsweise „kleiner“ Bagger, da die Spundwandprofile eher kurz sind 

- Schnellere Herstellung als mit üblichen Spundwandrammen 

 

 

Abbildung 18 Variante Spundwandeinbringung neben einem Gebäude [U8] 
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Abbildung 19 Variante Spundwandeinbringung [U8] 

 

4.3.1 Bereich A: „Am Deich“ 

In dem Bereich „Am Deich“ kann die Spundwand problemlos mit einem Bagger mit entsprechen-

dem Anbaugerät eingebracht werden (siehe Abbildung 20). Ggf. werden an einigen Bäumen mi-

nimale Rückschnitte erforderlich. Für die Baustelleneinrichtung und die Zulieferung zur Baustelle 

ist ausreichend Platz im Hinterland vorhanden. 

      

Abbildung 20 Spundwandeinbringung Bereich „Am Deich“, Querschnitt und Foto 
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4.3.2 Bereich B: „Sankt-Pauli-Deich“ 

Auch im Bereich „Sankt-Pauli-Deich“, in dem die Platzverhältnisse wesentlich beengter sind, ist 

eine Herstellung mit o.g. Bagger möglich. Der für den Einbau vorgesehene Bagger hat hier aus-

reichend Platz zum Einbringen der Spundwand, indem er sukzessive in Längsrichtung der 

Straße arbeitet (siehe hierzu Abbildung 21). Der erforderliche Rückschnitt der Baumkronen so-

wie die möglichen Beschädigungen am Wurzelwerk der Platanen (siehe Abbildung 22), wie in 

Kap.4.1 bereits beschrieben, stellen keine Gefahr für die Platanen dar.  

 

Abbildung 21 Spundwandeinbringung Bereich „Sankt-Pauli-Deich“, Grundriss 

 

       

Abbildung 22 Spundwandeinbringung Bereich „Sankt-Pauli-Deich“, Querschnitt und Foto 
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4.3.3 Einwände der Stadt Bremen zur binnenseitigen Spundwandherstellung 

In einer Stellungnahme der Stadt Bremen an die Bürgerinitiative [U11] wird dargelegt, dass es 

aus baupraktischen Erwägungen nicht möglich sei binnenseitig eine Spundwand herzustellen.  

Dargestellt ist in der folgenden Abbildung 23 das von der Stadt Bremen angesetzte Drehbohrge-

rät. Eine solche Maschine wird i.d.R. zur Herstellung von Bohrpfähle mit Durchmessern von 1,50 

m verwendet. Daneben abgebildet ist das vorgeschlagene System von CDM Smith. Das darge-

stellte Bohrgerät ist für die Aufgabe überdimensioniert und benötigt deutlich zu viel Platz und ist 

nach oben hin auch nicht flexibel genug. Es ist für solche Baumaßnahmen schlicht nicht ausge-

legt. 

 

Abbildung 23 Herstellung Spundwand gemäß Konzept der Stadt Bremen [U11] mit  
 Gegenüberstellung der Geräteauswahl CDM Smith 

 

Weitere Argumente gegen die binnenseitige Spundwandherstellung sind der massive Baum-

rückschnitt. Diesen sehen wir so nicht. Zunächst lässt sich ein solcher Rückschnitt nicht pau-

schal auf den gesamten Deichabschnitt festlegen. Es ist im Einzelfall zu prüfen und zu klären, 

wie stark der Rückschnitt sein muss bzw. welche anderen Maßnahmen greifen können. 

Zudem lässt sich mit den zuvor beschriebenen Baumaschinen ein ggf. notwendiger Rückschnitt 

deutlich minimieren.  
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Die Ausführungen in [U11] zur Verletzung der Wurzeln durch die Spundwand, kann so nicht 

nachvollzogen werden, da beim geplanten Abstand der Spundwand vom Stamm (ca. 5,0 m im 

Bereich „Sankt-Pauli-Deich bzw. ca. 7,0 m im Bereich „Am Deich“) der Wurzelraum der Platanen 

nur unwesentlich gestört (vgl. Abbildung 22) wird. 

Das Eintreten von Schäden an den angrenzenden Bauwerken durch die Spundwandeinbringung 

ist so wahrscheinlich wie bei jeder innenstädtischen Baumaßnahme. Auch bei den von der Stadt 

Bremen favorisierten Varianten sind Beeinträchtigungen während der Bauzeit für die Bewohner 

zu erwarten. Inwieweit Schäden weniger auftreten sollten bei einer Umsetzung der städtischen 

Variante gegenüber dem Alternativkonzept kann so nicht gesehen werden. Die hier vorgeschla-

genen Varianten entsprechen dem Stand der Technik und haben sich über die Jahre bewährt. 

 

4.4 Kostenschätzung 

In einer Vorabschätzung werden die Kosten zur Herstellung der reinen Spundwand mit ca. 

950.000 Euro beziffert.  

Darin nicht berücksichtigt sind Kosten u. A. für weitere mobile Hochwasserschutzelemente, für 

ggf. gewünschte Aufbauten am Spundwandkopf, für Zusatzkosten für die Ausbildung der Son-

derbereiche und die vorbereitenden Arbeiten und Planungsleistungen.  

In der Machbarkeitsstudie der Stadt Bremen von 2010 werden Gesamtkosten für die Realisie-

rung des Hochwasserschutzes im Zuge des Baus der wasserseitigen Promenade von rd. 38,0 

Mio. Euro benannt. Die Kostenschätzung stammt aus dem Jahr 2010 und muss aufgrund der 

steigenden Baukosten als veraltet und nicht mehr gültig angesehen werden. Eine Aktualisierung 

der Kostenschätzung wird zu deutlich höheren Kosten kommen. 

 

4.5 Bauzeit 

In der Machbarkeitsstudie der Stadt Bremen wird für die gesamte Maßnahme eine Bauzeit von 5 

bis 9 Jahren abgeschätzt. Stark beeinflusst wird diese durch die Einschränkungen der Bauzeit 

zur Herstellung der Hochwasserschutzwand. Der Bau der Hochwasserschutzwand kann nur ab-

schnittsweise und in der hochwasserfreien Zeit erfolgen, da während der Bauarbeiten der Hoch-

wasserschutz zeitweise nicht gegeben ist.   

Anders wäre dies bei einer landseitig angeordneten Spundwand. Die Herstellung kann in einer 

vergleichsweise kurzen Bauzeit und ganzjährig erfolgen, da der bis dato bestehende Hochwas-

serschutz, nämlich der Deich, beim Bau nicht beschädigt wird. Folglich bieten die Herstellung 

der Spundwand hinsichtlich der Bauzeit eine Lösung, die schnell und zeitlich flexibel eine Erneu-

erung des Hochwasserschutzes ermöglicht.  
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Die eigentliche binnenseitige Spundwandeinbringung kann unserer Einschätzung nach in einem 

halben bis einem Jahr erfolgen. 

Abgekoppelt hiervon könnte dann eine wasserseitige Gestaltung erfolgen unter Wahrung des 

Hochwasserschutzes.   
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5 GRUNDSÄTZLICHE ANMERKUNGEN ZUM ALTERNATIVKONZEPT 

Zum Umgang mit Gehölzen auf Deichen finden sich in den einschlägigen Regelwerken (siehe 

u.a. [U13] und [U12]) Hinweise zum Umgang. Je nach Lage des Baums auf dem Deich, im 

Deichvorland oder -hinterland stellen sich andere Risikofaktoren ein. In [U24] wurden durch 

CDM Smith diese Regelungen analysiert und aufbauend darauf ein Konzept erstellt.  

In allen Regelungen wird festgehalten, dass Bäume auf der Wasserseite aufgrund zahlreicher 

Risikofaktoren, wie Kolkbildung und Baumwurf (= Verringerung der Standsicherheit des Deiches 

bei Umsturz des Baumes) als nicht zulässig erklärt werden.  

Aus diesem Grund erfolgt im Alternativkonzept keine Verstärkung des Deichs sondern die Über-

gabe des Hochwasserschutzes auf eine binnenseitig angeordnete Spundwand. Der Deich ver-

liert somit seine Funktion und unterliegt auch nicht mehr den Regelungen der Deichnorm DIN 

19712. Der Deich ist „nur“ noch ein Bodenkörper. Bei der Dimensionierung der Spundwand wird 

unterstellt, dass der ehemalige Deichkörper zu einem Teil abgetragen ist. Hiermit können theo-

retisch entstehende Wurfkrater beim Baumumsturz oder aber auch Abflachungen durch Hoch-

wässer im Vorhinein mit in die Betrachtungen einbezogen werden. Der Hochwasserschutz ist 

dann auch für solche Ausnahmefälle dimensioniert. 

Für die Pflege der Bäume und die Sicherstellung der Verkehrssicherheit ist ein ähnlicher Auf-

wand einzuplanen, wie für jeden Stadtbaum in Bremen. Auch zurzeit sind die Menschen, die den 

wasserseitigen Fußweg nutzen vor Schäden durch z.B. herabfallende Äste zu schützen. Dies 

gilt in gleicher Weise für alte wie für junge Bäume.  

Mit Hilfe eines angepassten Baulogistikkonzeptes können die Spundwände lärm- und schwin-

gungsreduziert eingebaut werden und die Belastungen für die Nachbarschaft auf ein verträgli-

ches Maß reduziert werden. So könnte die Maßnahme in kleinen Bauabschnitten geplant wer-

den. 

Wie zuvor ausgeführt gehen wir nicht davon aus, dass es durch die geplanten Baumaßnahmen 

zu Schädigungen an angrenzenden Bauwerken kommt. Hier könnten den Baufirmen auch ent-

sprechende Vorgaben in der Ausschreibung gemacht werden. Zusätzlich empfiehlt es sich Er-

schütterungsmessungen und eine Zustandsbeschreibung der Häuser durchzuführen. Diese 

Empfehlung gilt auch bei Umsetzung einer der Varianten der Stadt. 

Die Deichverteidigung kann zu jeder Zeit sichergestellt werden. Der Deichverteidigungsweg 

wird, wie von der Deichnorm DIN 19712 verlangt, auf die Landseite hinter dem Hochwasser-

schutzbauwerk verlegt. Die vorzusehende Breite für den Weg sind 3,0 m. Diese Breite wird an 

jeder Stelle eingehalten. 
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6 GESTALTERISCHE ASPEKTE 

Gestalterische Vorgaben werden durch dieses Gutachten nicht gemacht. Mit dieser Studie 

wurde im vorangestellten Hauptteil aufgezeigt, dass ein Erhalt des bestehenden Baumbestan-

des mit einer landseitig zu verbauender Spundwand technisch unter Wahrung bzw. Sicherung 

des vollen Hochwasserschutzes ohne jegliche Einschränkung umzusetzen ist. 

Grundsätzlich entstehen in Bezug auf gestalterische Fragen folgende Konsequenzen: Für die 

Wahrung und Sicherung des langfristigen Hochwasserschutzes müssen technisch gesehen 

Baumaßnahmen zwingend nur landseitig zum bestehenden Baumbestand erfolgen. Eine Not-

wendigkeit, auch wasserseitig bauliche Veränderungen vorzunehmen, besteht nicht.  

Ohne einem Entscheidungsprozess vorzugreifen, der sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern 

als auch von Naturschutzverbänden sowie weiteren Betroffenen und unter Berücksichtigung der 

aktuellen Klimanotlage sowie Vorgaben des Bundesumweltministeriums einbeziehend diskutiert 

werden muss, sollen im Weiteren deshalb nur grundsätzlich mögliche Optionen verdeutlicht wer-

den. 

 

6.1 Binnenseitig 

Ideen zur Gestaltung der Landseite gibt es viele. Im Wesentlichen geht es dabei darum, auch 

hier die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Dies kann dadurch entstehen, dass z.B. der Bereich zwi-

schen Spundwand und derzeitigem Deich aufgefüllt und somit der Kronenweg verbreitert wird 

(Abbildung 24).  

Durch die Verbreiterung wird mehr Raum für Fußgänger und ggf. Fahrradfahrer gewonnen. Zur 

Absicherung sollte, wo erforderlich, ein Geländer entlang der Spundwand installiert werden. Dies 

könnte mit dem angedachten mobilen Hochwasserschutzsystem kombiniert werden. 
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Abbildung 24 Querschnittsgestaltung landseitig 

 

Überlegt werden könnte, laut der Bürgerinitiative auch Teile der Straße in diesem Deichabschnitt 

zur Fahrradstraße umzugestalten und ggf. die Fahrradfahrer so von der Deichkrone auf die 

Straße zu bringen, um den Fahrradverkehr auf der Krone zu reduzieren. Hinsichtlich der Gestal-

tungsmöglichkeiten der Spundwand selbst ist die Variantenbreite groß und reicht von einem Ver-

blendmauerwerk bis hin zur Begrünung mit z.B. geeigneten Rankpflanzen (Blütenreich). 

In Bereichen, in denen die Spundwand nur mit einer geringen freien Höhe im Hinterland ansteht 

(Bereich Rotes-Kreuz-Krankenhaus) könnte der Kopfbalken nach den Vorstellungen der Bürger-

initiative auch mit Sitzmöglichkeiten ausgestaltet werden. 

Die folgenden Abbildungen geben einen Einblick in die Gestaltungsmöglichkeiten. 
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Abbildung 25 Visualisierung Gestaltungsvorschläge der BI im Bereich der Brauerei  

(Illustration BI) 

 

 

Abbildung 26 Visualisierung Gestaltungsvorschläge der BI im Bereich St. Pauli Deich  

(Illustration BI) 
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Abbildung 27 Visualisierung Gestaltungsvorschläge der BI im Bereich Wehr (Illustration BI) 

 

6.2 Wasserseitige Gestaltungsmöglichkeiten 

6.2.1 Stadtentwicklung im Rahmen des Masterplans Stadtnatur 2020 

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich z.B. durch die Umsetzung des Masterplans 

Stadtnatur 2020 [U29]. Hierbei erfolgt eine ökologische Aufwertung der wasserseitigen Bö-

schung, die dadurch zu einer Ruhezone für den Menschen werden kann.  

Der Uferweg an der Kleinen Weser ist laut Bürgerinitiative ein bereits bestehender Raum der 

Begegnung mit der Natur im dicht besiedelten Neustädter Wohnumfeld und der Innenstadt. Er 

bietet Kindern und Erwachsenen im direkten Wohnumfeld die Begegnungsmöglichkeit mit Flora 

und Fauna. Der Uferbereich könnte laut Bürgerinitiative in enger Zusammenarbeit mit Natur-

schutzverbänden regiotypisch ökologisch aufgewertet und zu einer natürlichen innerstädtischen 

Ruhezone weiter entwickelt werden. 

 

Andere Großstädte wie z.B. München mit dem Isarplan haben einen solchen Ansatz bereits um-

gesetzt. 

 

Eine solche Variante verzichtet bewusst auf jegliche weitere Versiegelung bzw. Überbauung. 

Die materiellen Aufwendungen für eine solche Lösung sind vergleichsweise gering. 
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Abbildung 28 Naturnahes Ufer mit hoher Aufenthaltsqualität für Jung und Alt (Illustration BI) 

 

 

6.2.2 Stadtplanerische Variante im Sinne des Planungsentwurfs der Baubehörde 

„Fußgängerpromenade“ 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes geht in den Konzepten der Stadt Bremen mit einer 

städtebaulichen Entwicklung des Deichabschnittes einher. So könnte eine Promenade direkt an 

der Weser entstehen. Eine solche Entwicklung ist auch bei Durchführung des Alternativkonzep-

tes möglich. Sie bietet hierbei aber neben der Möglichkeit den Baumbestand zu erhalten eine 

größere Flexibilität in der Umsetzung. Die landseitige Spundwand, die den Hochwasserschutz 

übernimmt, ermöglicht es, die Böschung mit den Bestandsbäumen in das städtebauliche Kon-

zept zu übernehmen. 

Der Vorschlag lautet den Promenadenweg auf einer aufgelöstem Bohrpfahlwand und dem aktu-

ellen Fußgängerweg aufzulagern. Hierdurch entfallen die von Stadtseite geplanten massiven 

Einbauten in den vorhandenen Deich sowie die Spundwände wasserseitig (Abbildung 29). 
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Abbildung 29 Querprofil „Am Deich“ mit wasserseitiger Promenadenkonstruktion 

In der Anlage 3 ist ein Entwurf einer solchen wasserseitigen Promenade aus der Vogelperspek-

tive zu sehen. Es zeigt sich, dass durch die Böschung und die Bestandsbäume ein hoher Auf-

enthaltswert entsteht. Gleichzeitig bietet die Promenade aufgrund der Auflagerung auf die was-

serseitigen Bohrpfähle entsprechenden Gestaltungsfreiraum.  

Die folgende Abbildung 30 zeigt einige Bilder des Films, die verdeutlichen, wie die Promenade 

sich an die Böschung anpasst und die Bäume Teil der Anlage werden. 

Die Promenade liegt „auf“ dem Wasser auf und schnürt den Fluss in seiner Ausdehnung nicht 

ein. Im Falle eines Hochwassers tritt der Fluss über die Promenade. Die Auftriebssicherheit der 

Plattform kann durch entsprechende Öffnungen gesichert werden. 
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Abbildung 30 Fußgängerpromenade am Wasser, Ausschnitte aus dem Realisierungsfilm  

 

Die genaue Ausgestaltung der Promenade ist Gegenstand einer ggf. weitergehenden Städte-

bauplanung. Hier kann auch festgelegt werden, auf welcher Höhe die Promenade liegen soll. 

Die grundsätzliche Machbarkeit einer solchen Konstruktion ist aber u. E. gegeben. Gegenüber 

den Varianten der derzeitigen Planung bietet sie auch Vorteile hinsichtlich der zu berücksichti-

genden Bauzustände. 
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Erkennbar ist in der Aufzählung der Optionen die mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeit der 

Spundwand und damit des Hinterlandes. Gefragt sind hier Konzepte mit und für die Bürger, wie 

sie von Stadtplanern aufgezeigt werden können. Dies ist eine Aufgabe, die über die reine Frage 

der Sicherstellung des Hochwasserschutzes hinausgeht und im Dialog mit den Bürgern und vor 

allem der direkten Nachbarschaft bearbeitet werden sollte. 

Wie bereits eingangs erwähnt, besteht aus technischer Sicht keine Notwendigkeit einer grund-

sätzlichen Neugestaltung. 

Insofern können die Baumaßnahmen zur Sicherung des Hochwasserschutzes zügig sofort erfol-

gen, während ein Prozess, ob in welcher Weise auch wasserseitig gestalterische Maßnahmen in 

den Blick genommen werden, davon unabhängig ist und mit der Bevölkerung, den Stadtverant-

wortlichen und Umweltschutzgruppen von den Maßnahmen zur Hochwassersicherung getrennt 

und zukunftsweisend beraten werden kann.  

Dies macht es möglich, in vergleichsweise kurzer Zeit einen Hochwasserschutz sicherzustellen, 

der auch langfristig mit Blick auf zukünftige Erfordernisse rasch umzusetzen ist - gegenüber der 

bisherigen Planung der Stadt, deren Umsetzung etliche Jahre Bauarbeiten umfasst.  

Damit wird dem vorrangigen Sicherheitsbedürfnis für die Neustädter Bevölkerung schnell in vol-

lem Umfang und verantwortlich Rechnung getragen und die Belastung durch die Baumaßnah-

men kann für die Anwohner minimiert werden. 

In Bezug auf die grundsätzliche Frage, welche Optionen wasserseitig möglich sind, gilt wie bei 

der landseitigen Umsetzung, dass es eine große Palette möglicher Lösungen gibt: Erhalt des 

vorhandenen Landschaftsbildes (stadtbildprägendes Landschaftsmerkmal), eine gezielte stadt-

ökologische Aufwertung wie auch Lösungen, die sich an die städtebauliche Planung der Baube-

hörde anlehnen.  

Auch hier gilt es, dass dazu eine breite Beteiligung der Bevölkerung und von Umweltverbänden 

geben sollte. Diese Diskussion kann sogar – wie aufgezeigt – erst in einem zweiten Schritt nach 

der Fertigstellung des binnenseitigen Hochwasserschutzes erfolgen und damit gewährleisten, 

dass vorrangig in kurzer Zeit der notwendige Hochwasserschutz hergestellt werden kann. 

Hiermit soll ausdrücklich keine Empfehlung für eine der vorgestellten Varianten ausgesprochen 

werden, die wasserseitige Gestaltung muss Ergebnis eines durchzuführenden, offenen und 

transparenten Beteiligungsverfahrens mit den Stadtverantwortlichen, den Bürgern und Umwelt-

verbänden sein. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNG ZUM WEITEREN VORGEHEN 

Vorgestellt wurde in diesem Bericht ein Alternativkonzept zu den Planungen der Stadt Bremen 

zur Ertüchtigung und Gewährleistung des Hochwasserschutzes am Südufer der Weser bzw. der 

Kleinen Weser, zwischen der Brauerei Becks (Stephani-Brücke) und dem Roten Kreuz Kranken-

haus Bremen. Bei dem Alternativkonzept können die Bestandsbäumen auf dem Deich erhalten 

bleiben. 

Das Konzept sieht eine binnenseitig angeordnete Spundwand längs des Deichabschnittes vor. 

Die Spundwand übernimmt hierbei die Aufgaben des Hochwasserschutzes. Der Deich selbst hat 

keine Hochwasserschutzfunktion mehr. 

Die Ideen der Stadt Bremen hinsichtlich der städtebaulichen Gestaltung des Deichabschnittes 

sind ebenso wie ökologische Varianten mit dem vorgestellten Konzept umsetzbar. Allerdings 

nun mit der Möglichkeit des Verbleibs der Bestandsbäume. 

 

Wir empfehlen den Beteiligten alle vorliegenden Planungen von der Stadt Bremen wie von uns 

und ggf. von weiteren Dritten noch einmal zu sichten und neu in die Diskussion einzusteigen. 

 

CDM Smith Consult GmbH 

2021-04-20 

 

 

  
i.V.  

Dr. Ing. Aloys Kisse  
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